/”\/

* Comunita Comprensoriale di Salto - Sciliar
Cumunita Raion Salten - Scilier

Gesuch um unbefristete oder / und zeitlich befristete

Aufnahme in das Seniorenwohnheim

(Bitte zutreffendes ankreuzen)

O Seniorenwohnheim St. Ulrich O Seniorenwohnheim Tiers

Das Gesuch um unbefristete / befristete Aufnahme wird fur Frau/ Herr gestellt (aufzunehmende Person):

Nachname Vorname
Ehename
Familienstand O ledig O verheiratet O verwitwet O
Steuernummer
Staatsbiirgerschaft
geboren am ,in
wohnhaft in (Stral3e) Nr.
Ort Postleitzahl
Tel. , Mobiltel E-Mail-Adresse
Pflegegeld beantragt O Nein O Ja, am Pflegestufe
Bezieht Begleitungsgeld O Nein O Ja
Bezieht dhnliche auslandische Férderungen O Nein O Ja, welche:
Um Tarifbeglinstigung angesucht [ Nein O Ja, am
ersucht

O um unbefristete Aufnahme in das Seniorenwohnheim

O um zeitlich befristeten Einzug in das Seniorenwohnheim

fur den Zeitraum ab / von bis
O Tagespflege ab/von bis
Art der gewiinschten Unterbringung: O Einbettzimmer O Zweibettzimmer

Dringlichkeit des Heimeinzuges: O dringend

O nicht dringend



Der/Die Unterfertigte erklart:

in Kenntnis dariiber zu sein, dass vor dem Heimeinzug ein entsprechender Heimvertrag
unterzeichnet wird,

die allgemeinen Bedingungen fiir den Einzug in das Seniorenwohnheim laut Dienstleistungscharta,
in geltender Fassung, zu kennen und zu akzeptieren,

den Tagessatz bzw. den Tarif (Grundtarif) zur Ganze zu bezahlen oder fir dessen Bezahlung zu
sorgen,

informiert zu sein, dass er/sie einen Antrag auf Tarifbeglinstigung beim zustdndigen Sozialsprengel
oder bei der zustandigen Gemeinde im Sinne des Dekrets des Landeshauptmanns vom 11. August
2000, Nr. 30, in geltender Fassung, stellen kann, um einen seiner/ihrer wirtschaftlichen Lage
entsprechenden begiinstigten Tarif (Grundtarif) gemaf demselben Dekret zu erhalten,

informiert zu sein, dass — falls notwendig — auch die Verwandten 1. Grades entsprechend ihrer
wirtschaftlichen Lage gemafl DLH Nr. 30/2000 fiir die Bezahlung des Tarifs (Grundtarifs) aufkommen
mussen.informiert zu sein, dass er/sie alle im Sinne des DLH Nr. 30/2000 zahlungspflichtigen
Personen Uuber die eventuelle Tarifbeteiligung und Uber die Maoglichkeit, beim zusténdigen
Sozialsprengel oder bei der zustandigen Gemeinde um Tarifbeglinstigung geman desselben Dekrets
anzusuchen, informieren muss,

das Seniorenwohnheim zu ermachtigen, seine Familienmitglieder schriftlich Uber die Pflicht zur
Zahlung des Grundtarifs gemal DLH Nr. 30/2000 zu informieren und bereit zu sein, dem
Seniorenwohnheim die dafiir erforderlichen Daten zu liefern,

informiert zu sein, dass bei Auftreten von besonderen Pflege- und Betreuungsbedirfnissen die
aufzunehmende Person fir den erforderlichen Zeitraum in die entsprechende besondere
Betreuungsform, auch in ein anderes Seniorenwohnheim, aufgenommen und wieder entlassen
werden kann,

das Informationsblatt ,Verarbeitung der personenbezogenen Daten® laut Verordnung (EU) 2016/679,
in der Folge als Datenschutz-Grundverordnung bezeichnet, erhalten zu haben,

den Aufenthalt auch bei Auftreten von veranderten Umstanden oder Bedingungen (z. B. Krankheit)
auf jeden Fall zum angegebenen Termin zu beenden,
zu wissen, dass sowohl der Einzugstag als auch der Auszugstag in Rechnung gestellt wird,

zu wissen, dass beim Heimeinzug weitere Unterlagen vorzulegen sind.

Bei Unterzeichnung des Heimvertrages fir eine unbefristete Aufnahme leisten der Heimbewohner und die
zur Tarifbeteiligung verpflichteten Familienmitglieder eine Kaution. Diese muss mindestens dem vom
jeweiligen Seniorenwohnheim festgelegten monatlichen Grundtarif entsprechen und darf zwei Monatstarife
nicht Ubersteigen.

O Kaution St. Ulrich Einbettzimmer = 3.240,00 € O Kaution Zweibettzimmer = 3.078,00 €

O Kaution Tiers Einbettzimmer = 3.174,00,00 € O Kaution Zweibettzimmer = 3.012,00 €

IBAN :Schatzamtskonto BZG Salten-Schlern, Raiffeisen Landesbank Siidtirol AG
IT50 T 03493 11600 0003020036



Fir die Reservierung eines Kurzzeit-Pflege-Platzes ist eine Kaution von Euro 300.- zu entrichten; die
Reservierung wird erst nach erfolgter Zahlung gtiltig. Die Kaution fir die Reservierung wird vom Betrag der
ersten Rechnung in Abzug gebracht. Sie wird rickerstattet, wenn spatestens 30 Tage vor dem vereinbarten
Eintrittstag auf den Heimplatz verzichtet wird. Erfolgt der Verzicht nicht fristgerecht, so wird die Kaution nur
dann riickerstattet, wenn triftige und nachweisbare Griinde vorliegen.

Die Kaution wird auf das Konto von Herrn/Frau rickerstattet.

Das Seniorenwohnheim behéalt sich das Recht vor, bei Notwendigkeit und nach vorheriger begriindeter
Mitteilung an den Heimbewohner und an die Bezugsperson, betriebsinterne Zimmer- oder Strukturwechsel
vorzunehmen.

Informationsteil und Bezugsperson:

Antragsteller, die nicht mehr selbst in der Lage sind, iiber die eigenen Belange zu entscheiden,
benétigen einen Vormund, Kurator oder Sachwalter.

Die Bezugsperson ist der Ansprechpartner, an den sich das Personal des Seniorenwohnheimes fiir
Informationen und Mitteilungen wenden kann.

1. Bezugsperson fiir das Seniorenwohnheim:
O Vormund O Kurator

O Sachwalter O

Nach- und Vorname

geboren am ,in

Steuernummer Verwandtschaftsgrad

wohnhaft in (Stra8e) Nr.

Ort Postleitzahl

Tel. , Mobiltel.

E-Mail-Adresse

2. Bezugsperson:

O Sachwalter O

O Vormund

Nach- und Vorname

geboren am

O Kurator

,in

Steuernummer

Verwandtschaftsgrad

wohnhaft in (Stral3e)

Ort

Nr.

Postleitzahl

Tel.

, Mobiltel.

E-Mail-Adresse




Hausarzt:

Nach- und Vorname

Tel. E-Mail-Adresse

Eventueller Facharzt:

Nach- und Vorname und Kontakt

O Vormund O Kurator O Sachwalter [0 Bezugsperson

Datum Unterschrift

Nur auszufiillen, wenn die aufzunehmende Person aus gesundheitlichen Griinden nicht in der Lage ist, zu
unterschreiben

Erkldarung im Sinne von Art. 4 des DPR Nr. 445/2000

Nachname Vorname

erklart in seiner/ihrer Eigenschaft als
O Ehepartner

[0 Sohn/Tochter (in Abwesenheit des Ehepartners)
O Angehdriger (in Abwesenheit des Ehepartners und von Kindern)

dass die aufzunehmende Person aus gesundheitlichen Griinden zeitweilig nicht in der Lage ist, das
Gesuch mit allen darin enthaltenen Erklarungen zu unterschreiben.

Datum Unterschrift

(Bei Unterzeichnung des Heimvertrags ist dieses Aufnahmegesuch mit allen darin enthaltenen
Erklarungen von der aufzunehmenden Person bzw. vom Sachwalter, Kurator oder Vormund zu
unterzeichnen).

Wir empfehlen die Einrichtung eines Dauerauftrags (SEPA) fiir die Begleichung der Heimrechnungen.

Dauerauftrag (SEPA) OO JA 0 NEIN

Rechnungsempfanger ist die O aufzunehmende Person O Bezugsperson
Nachname Vorname

geboren am in

wohnhaft in (Stral3e) Nr.

Ort Postleitzahl

Steuernummer Verwandtschaftsgrad




Anlagen fir Ansuchen:

O Arztliche Einschatzung (z. B. Fragebogen, Befund, Zeugnis)
O Fragebogen zur Biographie

O Kopie des Personalausweises fur die Krankenbetreuung (sog. “Krankenkassabuichlein®) mit evtl.
Ticketbefreiung

O Kopie des Erkennungsausweises und Steuernummer der aufzunehmenden Person, des/der
Unterfertigten, der zahlungspflichtigen Angehdérigen und der Bezugsperson

O Kopie der Urkunde zur Ernennung des Vormunds/Kurators/Sachwalters (falls zutreffend)

O

Bestatigung der Zivilinvaliditat (falls bescheinigt)

O

Kopie betreffend das Ergebnis der Einstufung in eine Pflegestufe bzw. Bestatigung tber das bezogene
Begleitungsgeld

Bestatigung Uber bezogene ahnliche auslandische Férderungen

O O o o

Heimeinzug, Zahlungsverpflichtung und rechtliche Bestimmungen:

Die Vergabe des Heimplatzes erfolgt nach der Reihung der Gesuche in der Warteliste. Vor Heimeintritt ist
der Heimvertrag zu unterschreiben. Dieser legt die Rechte und Pflichten der involvierten Parteien fest und
gewabhrleistet Transparenz in Bezug auf die einzelnen angebotenen Leistungen. Der Tarif (Grundtarif) zu
Lasten der betreuten Person und ihrer Familie hangt von der Art der Unterbringung in Einzel- oder
Zweibettzimmern ab. Dieser Grundtarif wird jahrlich angepasst. Die jeweils glltigen Grundtarife werden
Ihnen auf einfache Nachfrage von der Verwaltung des Seniorenwohnheimes mitgeteilt. Ein entsprechendes
Informationsblatt wird Ihnen wahrend des Erstgesprachs oder bei Antragstellung tibergeben.

Das vom Land ausbezahlte Pflege- bzw. Begleitungsgeld wird ab dem Folgemonat nach dem
unbefristeten Heimeinzug nicht mehr direkt der betreuten Person ausgezahit.

Der/Die Unterfertigte bestatigt mit seiner Unterschrift, das genannte Informationsblatt erhalten zu
haben und iiber die Heimkosten informiert worden zu sein.

Es wird erklart, dass die aufzunehmende Person folgende im Sinne des DLH Nr. 30/2000 zahlungspflichtige
Angehorige (Ehepartner oder Gleichgestellte, Kinder und Eltern) hat und diese uber ihre Pflichten informiert
sind.

Die Unterfertigten verpflichten sich, den Tarif (Grundtarif) zur Ganze zu bezahlen oder einen Antrag auf
Tarifbeglinstigung beim zustandigen Sozialsprengel oder bei der zustédndigen Gemeinde zu stellen und den
dann berechneten Tarif zu bezahlen



Vor- und Nachname (CrlbLTEE I Adresse VEEGeI: E-Mail Unterschrift
und -ort nummer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SONSTIGES:
Der/Die Erkldarende wurde darauf hingewiesen und ist sich bewusst, dass er/sie im Falle von

Urkundenfalschung und unwahren Erklarungen den strafrechtlichen Sanktionen laut Art. 76 des DPR vom
28. Dezember 2000, Nr. 445, in geltender Fassung, unterliegt.

Gelesen, bestétigt und unterzeichnet

Die Unterschrift muss vor der beauftragten Person geleistet werden, ansonsten muss die Kopie
eines giiltigen Erkennungsausweises des/der Erkldarenden beigelegt werden.

Datum

Unterschrift




INFORMATION
IM SINNE DER BESTIMMUNGEN DER VERORDNUNG (EU) 2016/679)

Verarbeitung der personlichen Daten

Der/Die Unterfertigte erklart, dass er/sie Uber die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 in Kenntnis
gesetzt wurde, und erméachtigt das Seniorenwohnheim, die gemal den einschlagigen Rechtsvorschriften
angegebenen und/oder nachfolgend erfassten personenbezogenen Daten fir institutionelle und
organisatorische Zwecke zu verwenden. Die angegebenen Daten werden unter Beachtung der im
genannten Dekret enthaltenen Bestimmungen verarbeitet und koénnen nur anderen o6ffentlichen
Korperschaften Ubermittelt werden, die aus institutionellen Griinden darauf zugreifen missen. Der/Die
Unterfertigte erteilt somit die Einwilligung zur Ubermittiung und Verbreitung der personenbezogenen Daten
fur die gesetzlich vorgesehenen Zwecke.

Datum Unterschrift

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, einschlieBlich jener liber den
Gesundheitszustand, und Erméachtigung zur Weitergabe von Informationen iiber den
Gesundheitszustand:

a) Der/Die Unterfertigte erteilt im Sinne des oben angeflhrten Absatzes Uber die Bestimmungen der
Datenschutz Grundverordnung, bis auf Widerruf, dem Seniorenwohnheim die Ermachtigung zur
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, einschlielllich jener {ber den
Gesundheitszustand, fur die gesetzlich vorgesehenen Zwecke.

Jal Nein O

b) Der/Die Unterfertigte erteilt im Sinne des oben angefiihrten Absatzes Uber die Bestimmungen der
Datenschutz Grundverordnung bis auf Widerruf, dem Seniorenwohnheim die Ermachtigung zur Weitergabe
von Informationen Uber den Gesundheitszustand an folgende Personen: z.B.
Angehorige/Verwandte/Bekannte/Mitbewohner/Bezugsperson/Heim-bzw. Vertrauensarzt (Vor- und
Nachname, evtl. Telefonnummer):

Ja Nein O

Ja an:

Nein an:




Information iliber die ANWESENHEIT des Heimbewohners im Seniorenwohnheim:

Der/Die Unterfertigte erteilt dem Seniorenwohnheim, bis auf Widerruf, die Ermachtigung, seine/ihre
Anwesenheit in der Einrichtung Dritten mitzuteilen:

O Ja O Nein

O Ja, ausgenommen (Vor- und Nachnamen angeben)

Erméchtigung zur Anbringung des Namens, zur Veroéffentlichung von Fotos und zur Bekanntgabe
des Geburtstags:

Der/Die Unterfertigte erteilt dem Seniorenwohnheim, bis auf Widerruf, die Ermachtigung, seinen/ihren
Namen an der Zimmertlr anzubringen, innerhalb des Seniorenwohnheims Fotos zu veréffentlichen und
seinen/ihren Geburtstag (Alter) bekannt zu geben:

Name Foto Geburtstag
O Ja O Nein O Ja O Nein O Ja O Nein

Datum Unterschrift

Einwilligung zur Veréffentlichung von FOTOS UND VIDEOAUFNAHMEN:

Wir informieren hiermit ausdrucklich, dass seitens der Mitarbeiter der Seniorenwohnheime oder auch durch
externe Fachleute, wahrend einzelner Veranstaltungen, Einzel- und/oder Gruppenbilder in digitaler und
herkdmmlicher Form, sowie Videoaufnahmen der Heimbewohner gemacht werden und diese Bilder und
Filme ausschlieRlich im Sinne der Tatigkeit der Seniorenheime, wie z.B. Anschlagtafel, Fotoalben, Faltblatter,
Werbe — Informationsbroschiiren, Internetauftritte und TV-Beitrage desselben, verwendet, veroffentlicht und
verbreitet werden.

EINWILLIGUNG

Mit meiner Unterschrift bestatige ich die hier angefiihrte Information zur Kenntnis genommen zu haben und
ermachtige hiermit ausdricklich die oben angefihrten Seniorenwohnheime (Inhaber der Datenverarbeitung),
die Bilder und Aufnahmen zu den oben genannten Zwecken kostenlos zu verwenden.

Datum Unterschrift

oder (falls zutreffend):

O O
Vormund Kurator Sachwalter

Gemal Artikel 6 und Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung Unterschrift des Sorgeberechtigten: im
Falle, dass die aufzunehmende Person unfahig ist, selbst zu unterschreiben, kann die Einwilligung vom
Vormund, Kurator, Sachwalter, von einem nahen Verwandten, einem Familienmitglied, einem Mitbewohner
(Lebenspartner) oder, wenn diese fehlen, vom Verantwortlichen der Einrichtung gegeben werden.

Datum Unterschrift

Dieses Formular wurde geschlechtergerecht abgefasst, mit Ausnahme einiger Rechtsbegriffe, die nur in
ménnlicher Form angefiihrt sind. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass im Seniorenwohnheim der
Grundsatz der Geschlechtergleichstellung gilt.



Information gemaR Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 2016/679
— SENIORENWOHNHEIM

Wir méchten Sie darlber informieren, dass die EU-Verordnung 2016/679 Uber den Schutz personenbezo-
gener Daten den Schutz der Vertraulichkeit personenbezogener Daten nattrlicher Personen vorsieht. Die
personenbezogenen Daten werden von dieser Verwaltung ausschlief3lich zur Erflllung institutioneller Auf-
gaben erhoben und verarbeitet.

Zweck der Datenverarbeitung

Personenbezogene Daten werden fiir die Erbringung der folgenden Dienstleistungen erhoben und ver-
arbeitet:

= Fachgerechte und personenbezogene Betreuung und Pflege

= Rehabilitation/Physiotherapie/Ergotherapie

» Tages-, und Freizeitgestaltung, sowie religidse und spirituelle Betreuung
Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der normalen Verwaltungstéatigkeit zur Erfullung in-
stitutioneller, administrativer und buchhalterischer Funktionen oder zu Zwecken, die eng mit der Aus-
Ubung von Rechten und Befugnissen, die den Blrgern und Verwaltern zustehen, zusammenhangen, er-
hoben und verarbeitet.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist rechtmaRig, soweit sie fur die Wahrnehmung einer Auf-
gabe erforderlich ist, die im o6ffentlichen Interesse liegt oder in Ausibung 6ffentlicher Gewalt erfolgt, die
dem Verantwortlichen der Verarbeitung tbertragen wurde.Die Verarbeitung ist zudem zulassig, da die
betroffene Person ihre Einwilligung erteilt hat.

Verarbeitung von besonderen Daten und/oder von personenbezogenen Daten liber strafrechtliche
Verurteilungen und Straftaten

Die Verarbeitung von besonderen personenbezogenen Daten und/oder von Daten Uber strafrechtliche
Verurteilungen und Straftaten erfolgt, wenn diese in Ersatzerklarungen gemafl D.P.R. Nr. 445/2000 ent-
halten sind oder weil die Verarbeitung besagter Daten von anderen spezifischen Rechtsbestimmungen
vorgesehen ist.

Besondere Kategorien von personenbezogenen Daten und/oder personenbezogene Daten Uber straf-
rechtliche Verurteilungen und Straftaten werden im Besonderen gemaf Art. 6, Buchst. a), b) und €) der
EU Verordnung 2016/679 verarbeitet.

Besondere personenbezogene Daten sind jene, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, poli-
tische Meinungen, religidse oder weltanschauliche Uberzeugungen oder die Gewerkschaftszugehdrigkeit
hervorgehen, sowie genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natrli-
chen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung einer na-
turlichen Person.

Wir informieren Sie dariiber, dass die Ubermittlung Ihrer ,besonderen* Daten notwendig ist, um die ge-
setzlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Erbringung von sozialen Dienstleistungen und Hil-
feleistungen zu erflllen.

Fir die Verarbeitung lhrer ,,besonderen” Daten ist Ihre Einwilligung erforderlich.

Wenn Sie Ihre Zustimmung nicht erteilen, ist es nicht moglich, die von Ihnen angeforderten Dienstleistun-
gen zu erbringen.

Ihre Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden mit der Folge, dass die von lhnen gewtlinschten Leis-
tungen nicht mehr erbracht werden kénnen.

Verarbeitungsmethoden

Die Daten werden mit informatischen Systemen und/oder in handischer Form verarbeitet, jedenfalls mit-
tels geeigneter Verfahren, welche die Sicherheit und Vertraulichkeit und
die Verfligbarkeit derselben gewahrleisten.

Die Mitteilung der Daten

Ist obligatorisch und bedarf nicht der Zustimmung der betroffenen Personen.

Die fehlende Mitteilung der Daten

hat zur Folge, dass Gesetzespflichten missachtet werden und/oder dass diese Verwaltung daran gehin-
dert wird, den von den betroffenen Personen eingereichten Antragen zu entsprechen.

Die Daten konnen mitgeteilt werden

allen Rechtssubjekten (Amtern, Kérperschaften und Organen der &ffentlichen Verwaltung, Betrieben oder
Einrichtungen), welche im Sinne der Bestimmungen verpflichtet sind, diese zu kennen, oder diese kennen
durfen, sowie jenen Personen, die Inhaber des Aktenzugriffsrechtes oder des allgemeinen Blrgerzu-
gangs sind. Im Falle von besonderen personenbezogenen Daten und/oder von Daten Uber strafrechtli-
che Verurteilungen und Straftaten erfolgt die Mitteilung an die in der Verordnung fir die Verarbeitung von




sensiblen und Gerichtsdaten (MalRnahme der Datenschutzbehérde vom 30.05.2005) angegebenen
Rechtssubjekte und in den dort angefiihrten Formen.

Die Daten konnen vom Verantwortlichen, von den Auftragsverarbeitern, dem Datenschutz-beauftragten,
den Beauftragten fiir die Verarbeitung personenbezogener Daten und vom Systemverwalter dieser Ver-
waltung zur Kenntnis genommen werden.

Die Daten werden ausschlie3lich in dem von den Bestimmungen erlaubten Rahmen verbreitet.

Zeitliche Dauer der Datenverarbeitungen und der Speicherung der personenbezogenen Daten

Die Verarbeitungen laut vorliegender Information werden zeitlich nur so lange andauern wie unbedingt
notwendig, um der Erflllung der Verpflichtungen nachzukommen, die dem Verantwortlichen durch natio-
nale und/oder staatenibergreifende Gesetze, sowie durch die Gesetze der Lander, in die die Daten gege-
benenfalls Gbermittelt werden, auferlegt worden sind.

Rechte der betroffenen Personen

Es wird abschlieRend darauf hingewiesen, dass die Artt. 15 bis 22 der EU-Verordnung den betroffenen
Personen besondere Rechte verleihen. Insbesondere kénnen die Betroffenen vom Verantwortlichen in
Bezug auf die eigenen personenbezogenen Daten einfordern: das Beschwerderecht bei einer Aufsichts-
behdrde (Art. 13, Abs. 2, Buchst. d), das Auskunftsrecht (Art. 15); das Recht auf Berichtigung (Art. 16);
das Recht auf Loschung - Recht auf Vergessenwerden (Art. 17); das Recht auf Einschrankung der Verar-
beitung (Art. 18); die Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Léschung oder Ein-
schrankung (Art. 19); die Datenubertragbarkeit (Art. 20); das Widerspruchsrecht (Art. 21) und den Aus-
schluss automatisierter Entscheidungsprozesse einschliellich Profiling (Art. 22).

Verantwortlicher, Auftragsverarbeiter, Datenschutzbeauftragter

Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern mit Sitz in 39100 Bozen,
Innsbruckerstr. 29. E-Mail: info@bzgsaltenschlern.it;

Auftragsverarbeiter der personenbezogenen Daten ist der Direktor der Sozialdienste und Seniroenwohn-
heime der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern, Herr Thomas Dusini, mit Domizil fir dieses Amt am Sitz
des Verantwortlichen. E-Mail: info@bzgsaltenschlern.it;

Datenschutzbeauftragter ist RA Paolo Recla, mit Domizil fur dieses Amt am Sitz dieser Verwaltung.

PEC: paolorecla.dpo@legalmail.it



mailto:info@bzgsaltenschlern.it
mailto:paolorecla.dpo@legalmail.it
mailto:info@bzgsaltenschlern.it

Der Verwaltung vorbehalten

Im Sinne von Art. 21 des DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, bestatige ich,
, dass

O der/die Erklarende dieses Gesuch in meiner Gegenwart unterzeichnet hat

O die Identitat des/der Erklarenden durch einen gultigen Erkennungsausweis festgestellt wurde.

(Datum) (Unterschrift des Beauftragten)

Vor Einzug der Person in das Heim muss die zustandige Gemeinde informiert werden.

Bei Heimeintritt von Personen, die in Gemeinden auflerhalb Stdtirols ansassig sind, muss UNBEDINGT
VORHER die zustdndige Gemeinde informiert werden; noch besser ware, eine Zahlungsverpflichtung
derselben zu haben. Der zustdndige Gesundheitsbezirk des zukiinftigen Heimbewohners muss ebenfalls
kontaktiert werden, zwecks Zahlung des restlichen Tagessatzes.

Hat der zukinftige Heimbewohner das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet, so muss der Heimeinzug vorab
mit dem zustandigen Sozialsprengel (Bezirksgemeinschaft) vereinbart werden.

Ist der zuklinftige Heimbewohner nicht im Besitz der italienischen Staatsburgerschaft, muss der Heimeinzug
vorab mit dem zustandigen Gesundheitsbezirk (Sanitatsbetrieb) vereinbart werden.

Daten fiir die Statistik

Beantragt wird der Heimeintritt auf Initiative:
« des betroffenen Senioren

«von anderen Personen oder Dienststellen

« von Familienangehdrigen

Grund des Heimeintritts:
% Probleme im gesellschaftlichen Umgang oder im sozialen Bereich
+ Wohnprobleme
 Gesundheitliche Probleme

« anderer Grund, bitte angeben:

Herkunft:
 aus einem anderen Alten-/Pflegeheim / aus einer Familie mit ambulantem Betreuungsdienst
% aus dem Krankenhaus % aus einer Familie ohne ambulanten Betreuungsdienst

./ von einem anderen Dienst/einer anderen Struktur .Z anderes (bitte angeben: )




	Dieses Formular wurde geschlechtergerecht abgefasst, mit Ausnahme einiger Rechtsbegriffe, die nur in männlicher Form angeführt sind. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Seniorenwohnheim der Grundsatz der Geschlechtergleichstellung gilt.

